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Titelbild

Mit Videotex geht es
nicht so schnell vorwärts,
wie PTT und Privatwirtschaft

das gerne hätten.
Bisherige Benutzer sind
enttäuscht. Wird es mit
der Inkraftsetzung der
Videotex-Verordnung besser

werden, wie die
Anbieter zweckoptimistisch
behaupten, oder wird die
PTT mit dieser Dienstleistung

im Schnee
beziehungsweise Regen stehen

bleiben?
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Liebe Leserin

Lieber Leser

«Warum eigentlich bleiben die Delegierten in

Zukunft nicht gleich zuhause?», fragt «Der Bund»

in seinem Kommentar zur 61. ordentlichen

Delegiertenversammlung der Schweizerischen Radio- und

Fernsehgesellschaft (SRG), Die einmal mehr bemühend

langweilige Selbstdarstellung der nationalen

SRG-Trägerschaftsorganisation gibt tatsächlich An-

lass zu dieser Frage. Stumm und würdevoll sitzen

die Delegierten vor ihren papierbefrachteten Pült-

chen und lassen gottergeben die längst vervielfältigten

und verteilten Exposés des Zentralpräsidenten

und des Generaldirektors über sich ergehen.

Ausgewogener als die SRG-Programme und strotzend

vor Optimismus plätschern die Reden dahin,

als wäre die SRG in der Öffentlichkeit eine Institution

ohne Anfechtung und Tadel.

Jahresbericht und -rechnung werden stumm

gebilligt, Déchargé wird einstimmig erteilt, und selbst

das Traktandum um eine Gebührenerhöhung von

immerhin fast zehn Prozent - ein Politikum alleweil,

das andernorts wohl noch zu reden geben wird -
vermag die Delegierten nicht aus ihrer Lethargie

zu reissen. Immerhin ist es einer Abgeordneten aus

dem Tessin und einem Delegierten aus dem

Graubünden Anlass genug, mit bewegten und um

freundeidgenössische Solidarität bittenden Worten den

Programmanliegen sprachlicher und ethnischer

Minderheiten Nachachtung zu verschaffen: ein jährlich

sich wiederholendes Ritual, das ebenso zur

Delegiertenversammlung gehört wie die Berner Platte,

an der sich im Anschluss an den statutarischen

Pflichtteil männiglich mit Vergnügen delektiert.

Der böswilligen Vermutung, dass das fröhliche

Beisammensein bei Speis und Trank in den

altehrwürdigen Gewölben des Kornhauskellers die ehrliche

Antwort auf die eingangs gestellte Frage sei,

mag ich nicht Vorschub leisten; dies um so weniger,

als bei dieser Tischgemeinschaft oft wichtige

Entscheidungen angebahnt werden und manch

klärendes Gespräch stattfindet. Aber das soll nicht

über den desolaten Zustand des nationalen Radio-

und Fernsehparlamentes hinwegtäuschen, das in

einer Zeit hektischer, der SRG keineswegs nur

wohlgesinnte Medienentwicklung als Trägerschaft

einer immerhin öffentlichen Institution der elektronischen

Massenmedien weniger schläfrig reagieren

müsste, als es dies üblicherweise tut.

Eine öffentliche Trägerschaft, die diesen Namen

verdient, müsste sich mit der neuen Situation des

Wettbewerbs auf der Programmebene, wie er mit

der Zulassung privater Lokalradio-Veranstalter

eingeführt wurde und wohl schon sehr bald auch in

anderen Medienbereichen zum Tragen kommt,

ernsthaft auseinandersetzen. Sie müsste Farbe

bekennen zur Strategie ihres Generaldirektors, welche

die allgegenwärtige Präsenz der SRG in allen

Projekten möglicher Medienentwicklungen mit noch so

kleiner Beteiligung und dementsprechend geringer

Einflussmöglichkeit nachgerade über den eigentlichen

Auftrag der Institution - die Verbreitung

Staats- und wirtschaftsunabhängiger, den

Kommunikationsbedürfnissen der Öffentlichkeit dienender

Radio- und Fernsehprogramme nämlich - stellt.

Sie hätte sich nicht zuletzt mit diesen Programmen

zu befassen und sich dafür einzusetzen, dass deren

zunehmender Verflachung als Folge eines

opportunistischen Angebots- und Nachfrageprinzips
Einhalt geboten wird.

Solches Reagieren geschieht zum Teil wenigstens

gewiss auf lokaler und sprachregionaler

Trägerschaftsebene. Es müsste indessen auch auf der

nationalen hörbar werden, weil sonst jenen in die

Hand gearbeitet wird, die in der Abqualifizierung

des öffentlichen Trägerschaftssystems als eine

scheindemokratische Alibiübung ein wesentliches

Argument erkennen, der SRG ihre Legitimation

abzusprechen.

Mit freundlichen Grössen
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